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und zwar erstere spätestens bis zeÄ?n M i t ! n ? o c h  m i t t a g s .  

W c l ö n z ,  F re i t ag  jii m .  den 12.  August 1910 .  

Amtlicher Teil. 
K u n d m a c h u n g .  

Seine Durchlaucht der regierende Fürst haben 
in Genehmigung des vom LandeSschulrate ein-
stimmig gefaßten Beschlusses den Landesschul-
kommissär Herrn Kanonikus Johann Baptist 
Büchel zum Direktor der erweiterten Landes-
schule in Vaduz zu ernennen geruht. 

Zyürstl. L a n d e s s c h « l b e h ö r d e .  
Vaduz, am 8. August 1910. 

gez. v .  I n  d e r  M a u r .  
Z. 2799. j. 285/375. 

A m o r t t s i e r u t t g s e d i k t .  
Auf Grund der Einantwortung vom 1. M a i  

intabuliert 20. J u l i  1860 sind auf dem Grund-
stück Eschner B .  1 Fol. 419 Kat.-Nr. 2 3 a / X  
von 487« Klafter, gehörend dem RochuS Schaf-
Häuser in Eschen, zwei Kapitalien, und zwar: 
für Jakob Müßner in Ruggell im Betrage von 

35 fl. 221/2 
und für Susanna Müßner geb. 

Büchel, H8.-Nr. 27, in Gam-
prin im Betrage von 16 fl. 271/« 

grundpfandrechtlich versichert. 
Auf Ansuchen der Anna Maria  Witwe Bat-

liner geb. Hasler in Vaduz und des vorgenann-
ten gegenwärtigen Unterpfandseigentümers wer-
den diejenigen, welche aus diese Hypothekarfor-
derungen Anspruch erheben, aufgefordert, ihre 
Rechte innerhalb 3 Monaten, bis längstens aber 
zum 15. Oktober 1910 bei diesem fstl. liechten-
steinischen Landgerichte anzumelden 

I s t  aber diese Ediktalfrist fruchtlos verstrichen, 
so hat das Gericht über gebührenfreie Anmeld-
ung der Gesuchsteller die Amortisation und Lösch-
ung der Pfandrechtseinverleibungen zu bewilligen. 

F. l. Landgericht. 
Vaduz, am 2. August 1910. 

S c h ö p f .  

Nichtamtlicher Teil. 
Baterland. 

Landtagswahlen. Die am 4 .  August im Unter-
lande vorgenommene Wahl hotte nachstehendes 
Ergebnis: Z u  Abgeordneten wurden gewählt im 
1. Wahlgavge: Franz Josef Marxer N r .  

138 in Eschen mit 63, Lorenz Kind in Bendern 
mit 55, Jakob Kaiser N r .  134 in Mauren mit 
47, Emil Batliner, Vorsteher in Mauren mit 
44  und Franz Josef Hoöp, Vorsteher in Rug
gell mit 36 Stimmen ; zu Ersatzmännern wur-
den gewählt im 2 .  Wahlgange: Gebhard Schäd-
ler in Nendeln mit 43 und Johann Wohlwend 
Nr.  24 in Schellenberg mit 42 Stimmen. 

Todesfall. Der elfjährige in der Alpe Schatten-
larpant (Brandnertal) Wienstete Sohn des 
Triesenberger Gemeindeweibels Ferd. Beck wurde 
am 6. August von einer Kuh in den Unterleib 
gestochen, daß er nach zwatizig Minuten starb. 

Wasserversorgung in  Vaduz. Äm 3.  d. M t s .  
fand unter Intervention des Herrn RegieruugS-
chefs und des Herrn Landestechnikers, dann der 
Gemeinde Vaduz und deS Projektanten Herrn 
Ingenieurs Wagner aus Ravensburg die amt-
liche Kollaudierung der neuerbauten Wasser-
leitung statt. Die Gemeinde hatte den Stadt-
baumeister Herrn Franz HerleS in Feldkirch, 
welcher die Aufsicht über die Wasserleitung und 
das Elektrizitätswerk der S tad t  Feldkirch führt, 
als  Sachverständigen beigezogen. 

E s  wurde einstimmig konstatiert, daß die Va-
duzer Wasserleitung genau nach den Plänen in 
mustergtltiger Weise hergestellt wurde und daß 
damit ein Werk geschaffen ist, welches der Ge-
meinde zum großen Segen, gereicht. Allen jenen, 
die an dem Zustandekömmetlbieses Unternehmens 
mitgewirkt haben, insbesondere auch dem P r o -
jektanten, welcher sein Bestes geleistet hat und 
dem rührigen und energischen Ortsvorsteher, der 
sich um die Durchführung der Arbeiten lebhaft 
bemüht hat, gebührt der aufrichtige Dank der 
Bevölkerung, bei der nur eine Stimme der Be-
friedigung über das  Gelingen des Werkes herrscht. 

Schadenfeuer. Beim S t a l l  des Karl Goop 
Nr.  62 in Schellenberg entstand am 5. August 
ein nickt gerade bedeutendes Schadenfeuer, das  
durch Kinder verursacht worden sein soll, aber 
noch gelöscht werden konnte, bevor es sich weiter 
ausbreitete. 

Personalien. Am 8. .August hat fich Herr 
fstl.. LandeSkasseuverwalter M .  Keller in Ger
mersheim (bayr. Pfalz) mit Fräulein Marie 
Defoug verwählt. 

Z u r  Gründung des „Liechtensteiner Freund« 
fchaftsbundes Rätia".  Am Sonntag den 14. 
August findet im Gasthaus zur „Eintracht" in 
Eschen eine Versammlung statt behufs Gründ-

ung des „Liechtensteiner Freundschaftsbundes 
Rätia". Alle diejenigen Schüler, die die Landes-
schule in Vaduz oder die Sekundärschule in 
Eschen absolviert haben, sind freundlich einge-
laden, sich um 3 Uhr nachmittags in obgenavn-
tem Gasthause einzufinden. Auf zahlreiche Be-
teiligung hoffend, zeichnen 

Die Proponnenten im Namen des Vereins. 

Neuigkeiten m s  «Ilm LäabtNl. 
Oesterreich. Fe ldk i r ch .  Markt am letzten 

Dienstag. Besuch: mittelm. Erdäpfel per Kilo 10 
bis 11 h ,  Butter per M o  2.90 bis 3.10 K ,  
Sauerkäse per Kilo —.90 bis — 9 5  K,  Mager
käse per Kilo 84—90 h,  Fisolen per Kilo 2 4  
bis 30 h, S a l a t  per Kopf 8 bis 10 h,  Kraut 
per Kopf — h, Kraut per 50 Kilo — K,  4 Stück 
Eier 40 h .  

S c h w e i n e m a r k t .  Auftrieb: schwach. Han-
bei: gedrückt. 1 P a a r  Spanferkel 40—44K,  Trei
ber oder Frischlinge per Stück 38—68 K .  

— Absage der österreichischen Kailermanöver. 
Die „N. F r .  Presse" meldet aus Ischl: Der 
Chef des Generalstabes, Frhr. Konrad v. Hötzen-
dorff, wurde heute vom Kaiser in Audienz em-
pfangen, um über die Beratung im Kriegsmi
nisterium betreffend die eventuelle Verlegung 
oder Absage der Manöver Bericht zu erstatten. 
Nachdem der Kaiser den Vortrag entgegenge
nommen hatte, verfügte er die vollständige Ab-
sage der diesjährigen Manöver. Der Grund für  
diese Absage ist der Ausbruch der Pferderotz-, 
krankheit im 10. Korps, das an den Kaiser-
Manövern teilnehmen sollte. 

— E i n  neuer österreichischer Handelshafen. 
Wie dem Triester Piccolo geschrieben wird,  !hat 
die österreichische Regierung nach langen E r -
wägungen beschlossen, bei Medolino a m  Adr i -
atischen Meere, in  der Nähe von Po l a ,  einen 
neuen Handelshafen anzulegen. Durch die A n -
läge dieses Hafens soll der Hafen in Po la ,  der 
bisher a l s  Kriegs- und  Handelshafen gal t ,  
von allem Handelsverkehr entlastet werden, 
d a  er  sich bei dem stetigen Anwachsen der 
österreichischen Flot te  a l s  zu klein erwies, u m  
die Kriegs- und  Handelsschiffe zugleich aufzu-
nehmen; zudem wurden durch den starken 
Verkehr der letzteren die Kriegsschiffe häufig 
i n  ihrer  Bewegungsfreiheit bedeutend gehin-

D i e  n e u e  kiechtenst. K n v e r b e o r d m m g .  
Bortrag 

gehalten am 19. Juni 1910 in Vaduz 
von 

k.k. Gewerbe-Inspektor H u b e r t  S t i p p e r g e r .  

(Fortsetzung.) 
Beim E in t r i t t  eines Betriebsunfalles sind 

zu gewähren: 1. die Kosten der Krankenpfle-
ge u n d  die Kerabfolgung von  Taggeldern i n  
demselben Ausmaße, wie beim E i n t r i t t  einer 
Erkrankung, bis  zum Abschluß des Heilder-
fahrens;  2. eine Abfindung i n  der Höhe des 
tausendfachen Tagesverdienstes des Verun-
glückten, wenn vollständige Erwerbsunfähig-
feit eingetreten ist; bei teilweiser Erwerbs
unfähigkeit wi rd  diese Abfindung i n  das  ent-
sprechende Verhäl tn is  gebracht; 3. eine Ab-
findung i n  der Höhe des tausendfachen,Ta-
gesverdienftes f ü r  die Hinterbliebenen, i m  
F a l l e  der Verunglückte m i t  Tod  abgegangen 
ist. Unter  den Hinterbliebenen sind die Witwe 
bezw. der Witwer u n d  die Kinder bis  zum 
16. J a h r e  zu verstehen. S i n d  Personen des 

genannten Verwandtschaftsgrades nicht vor-
Händen, wohl aber überlebende El tern,  wel-
che von dem Verunglückten unterstützt w u r -
den, so erhalten dieselben den fünfhundertfa-
chen Tagesverdienst a l s  Abfindung. 

A n  Ste l le  der einmaligen Abfindung kann 
auch un te r  besonderen Umständen eine ent-
sprechend hohe Inva l idenren te  gewährt wer-
den. Bei  E i n t r i t t  eines Betriebsunfalles wer-
den die statutarischen Leistungen von der Kran-
kenkasse vorschußweise gegeben u n d  steht der-
selben der Ersatzanspruch a n  die Unfall-Ver
sicherungsanstalt zu. Die Versicherungsbei-
träge werden vom Unternehmer allein getra-
gen, wenn der Prämiensatz I1/2 % des A r 
beitslohnes nicht übersteigt, von den darüber 
hinausgehenden Beiträgen sind die Unterneh-

' irter berechtigt 4 0  0/0 dem Versicherten in  A n -
rechnung zu bringen. Von jedem Pe t r i ebsün-
fall, der eine Arbeitsunfähigkeit z u r  Folge 
hatte, ist der Regierung längstens innerhalb 
einer Woche die Anzeige z u  erstatten. E s  ist 
zum Schlüsse dieses Kapitels besonders hervor-

.zuHeben, daß die Krankenfürsorge bei jeder a 

Erkrankung des gewerblichen Hilfsarbeiters ein-
zutreten hat, ob diese Erkrankung mit seiner 
Beschäftigung im ursächlichen Zusammenhange 
steht oder nicht. D i e  Leistungen der Unfall-
Versicherung erfolgen jedoch nur  bei Unfällen, 
welche sich im Betriebe ereignet haben. 

D a s  5. Hauptstück der Gewerbeordnung han-
delt von den gewerblichen Genossenschaften. 
D ie  genossenschaftliche Organisat ion steht m i t  
der Einführung des Befähigungsnachweises, 
sowie m i t  der Ausgestaltung des Lehrl ing-
Wesens im  engen Zusammenhange. A u f  al len 
Gebieten des wirtschaftlichen Lebens macht sich 
d a s  Bedürfn is  nach Zusammenschluß der  
Gleichgestellten zur  W a h r u n g  gemeinschastli-
cher Interessen und zur  Abwehr von  Mißs tän -
den geltend. Besonders notwendig wird jedoch 
heutigen Tages eine feste Organisat ion f ü r  die 
Gewerbetreibenden, damit  bei den sich rasch 
ändernden Produktionsverhältnissen dem E i n -
zelnen entsprechende Hilfe u n d  Ausbildung ge-
boten werden kann. Aus  diesem Grunde  wird 
der freien gewerblichen Organisa t ion  die staat-
liche Unterstützung durch Ausbildung .eines 


